
- 456 - 

 

 
67.3.5 Die Behörde, die den Leistungsbescheid erlassen hat, hat auch über ggf. weitere vorzu-

nehmende Maßnahmen, wie die Entscheidung über die Stundung der Forderung oder die 
Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Kostenschuldner zu befinden. Das 
Benehmen mit den weiteren beteiligten Behörden, deren Kosten im Leistungsbescheid 
mit erfasst sind, ist ggf. herzustellen. 

 
68 Zu § 68 Haftung für Lebensunterhalt 
 
68.0 Allgemeines 
 
68.0.1 Eine Verpflichtungserklärung nach § 68 Absatz 1 kann nur dann verlangt werden, wenn 

der Ausländer selbst nicht in der Lage ist, den Lebensunterhalt nach Maßgabe der jewei-
ligen rechtlichen Voraussetzungen zu bestreiten. Sie darf insbesondere als Vorausset-
zung für die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels gefordert werden (zum 
Vordruck siehe Nummer 68.2.1.1.1), wenn 

 
68.0.1.1 - die Sicherung des Lebensunterhalts des Ausländers durch den Dritten zwingende 

Erteilungsvoraussetzung ist (z. B. Unterhaltsverpflichtung nach § 37 Absatz 1 
Nummer 2, 2. Alternative) oder 

 
68.0.1.2 - der gesicherte Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zwingende 

Erteilungsvoraussetzung ist (§ 5 Absatz 1 Nummer 1) und im konkreten Fall diese 
Voraussetzung auf Grund der Verpflichtung des Dritten vorliegen würde. 

 
68.0.2 Eine Verpflichtungserklärung kann von natürlichen und juristischen Personen (z. B. 

Unternehmen, karitativen Verbänden) abgegeben werden. Auf die Möglichkeit der Ab-
gabe einer Verpflichtungserklärung im Zusammenhang mit der Entscheidung über die 
Aufenthaltsgewährung aus humanitären Gründen durch oberste Landesbehörden (§ 23 
Absatz 1 Satz 2) wird hingewiesen. 

 
68.0.3 Die Verpflichtungserklärung ist gegenüber der Ausländerbehörde oder einer Auslands-

vertretung abzugeben. 
 
68.0.4 Die Grenzbehörde kann verlangen, dass eine bestehende Verpflichtungserklärung bei 

der Einreise vorgelegt wird (Artikel 13 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) 
Schengener Grenzkodex). Bei nicht ausreichend nachgewiesenen finanziellen Mitteln 
können die Einreisegestattung und die Erteilung eines Ausnahmevisums gemäß § 14 
Absatz 2 von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung abhängig gemacht werden.  

 
68.1 Verpflichtungserklärung 
 
68.1.1 Verpflichtungsumfang 
 
68.1.1.1 Zum Lebensunterhalt i. S. v. § 68 Absatz 1 zählt außer Ernährung, Wohnung, Beklei-

dung und anderen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens insbesondere auch die Ver-
sorgung im Krankheitsfalle (z.B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt) 
und bei Pflegebedürftigkeit (z.B. Aufnahme in die eigene Wohnung, anderweitige Be-
schaffung von Wohnraum, Abschluss entsprechender Versicherungen). Aus der Ver-
pflichtung nach § 68 Absatz 1 lässt sich ein Anspruch des Ausländers auf Sicherstellung 
des Lebensunterhalts nicht herleiten. 

 
68.1.1.2 Die Verpflichtung nach § 68 Absatz 1 umfasst nicht die Ausreisekosten nach §§ 66 und 

67. Die Verpflichtungserklärung soll daher regelmäßig mit einer entsprechenden Ver-
pflichtung zur Übernahme dieser Kosten verbunden werden. Auf das „Bundeseinheitli-
che Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars der Verpflichtungs-

Drucksache 669/09



- 457 - 

 

erklärung zu § 68 i. V. m. § 66 und § 67 AufenthG“ in der jeweils gültigen Fassung so-
wie auf das bundeseinheitliche Formular für Verpflichtungserklärungen wird hingewie-
sen.  

 
68.1.1.3 Die Dauer der Verpflichtung soll sich vom Beginn bis zur Beendigung des Aufenthalts 

des Ausländers oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels für einen anderen Aufent-
haltszweck erstrecken. Ein Aufenthaltszweckwechsel in diesem Sinne liegt auch dann 
vor, wenn der Ausländer den Arbeitgeber, der die Verpflichtungserklärung abgegeben 
hat, wechselt. Dies gilt insbesondere in Fällen des Wechsels der Gasteltern bei Au Pairs; 
hier ist von der nach Umzug örtlich zuständigen Ausländerbehörde eine (erneute) Ver-
pflichtungserklärung zu verlangen.  

 
68.1.2 Prüfungsmaßstab 
 
68.1.2.1 Die Verpflichtung des Dritten erfüllt nur dann die Voraussetzungen des gesicherten 

Lebensunterhalts, wenn er die übernommene Verpflichtung aus eigenem Einkommen 
oder sonstigen eigenen Mitteln im Bundesgebiet erfüllen kann. 

 
68.1.2.2 Ist der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung nicht bekannt, ob der Dritte die 

übernommene Verpflichtung erfüllen kann, muss sie sich von ihm grundsätzlich ausrei-
chende Nachweise erbringen lassen (z.B. Wohnraum-, Einkommens- und Versiche-
rungsnachweise). Der Dritte ist jedoch hierzu gesetzlich nicht verpflichtet (Freiwillig-
keit). Sinn und Zweck des Instruments der Verpflichtungserklärung ist es, sicherzustel-
len, dass die öffentliche Hand für die ihr entstehenden Kosten beim Verpflichtungsgeber 
Regress nehmen kann. Daher ist nur dann die Bonität eines Verpflichtungsgebers zu be-
stätigen, wenn der ausreichende Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit (Boni-
tät) des Verpflichtungsgebers geführt wurde oder der Verpflichtungsgeber der Auslän-
derbehörde bzw. der Auslandsvertretung als zahlungsfähig bekannt ist. Ist auf dem Vor-
druck „Verpflichtungserklärung“ nicht ausdrücklich bestätigt, dass die Bonität festge-
stellt oder glaubhaft gemacht worden ist, ist die Verpflichtungserklärung unbeachtlich. 
Eine Verpflichtungserklärung, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten 
nach der Bestätigung vorgelegt wird, ist von der Auslandsvertretung regelmäßig nicht zu 
berücksichtigen.  

 
Die Überprüfung der Bonität wird durch die Behörde, d. h. Ausländerbehörde oder Aus-
landsvertretung durchgeführt, die die Verpflichtungserklärung entgegennimmt. Der 
Nachweis einer ausreichenden Bonität kann bei Unternehmen insbesondere durch Kon-
trolle der in zentralen Datenbanken gespeicherten Unternehmensdaten und Jahres-
endabrechnungen im elektronischen Unternehmensregister unter 
www.unternehmensregister.de geführt werden. Im Übrigen wird hinsichtlich der Prü-
fung bei juristischen Personen als Verpflichtungsgeber auf das „Bundeseinheitliche 
Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen Formulars der Verpflichtungserklä-
rung zu § 68 i. V. m. § 66 und § 67 AufenthG“ in der jeweils gültigen Fassung verwie-
sen. Zur Bonitätsprüfung wird ergänzend auf Nummer 2.3.1 verwiesen.  

 
68.1.2.3 Der Prüfungsmaßstab ist neben der Leistungsfähigkeit des Dritten insbesondere an dem 

Aufenthaltsgrund bzw. -zweck, den der Ausländer angibt, der angestrebten Aufenthalts-
dauer, der zeitlichen Beschränkung der Verpflichtungserklärung sowie der Aufenthalts-
verfestigung des Dritten im Bundesgebiet auszurichten. Bei einem langfristigen Aufent-
halt ist eine Glaubhaftmachung der Bonität regelmäßig nicht ausreichend. Vielmehr 
muss eine umfassende Offenlegung der Einkommenssituation erfolgen, um feststellen 
zu können, ob der Regelbedarf für die Person, zugunsten derer die Erklärung abgegeben 
wird, dauerhaft gesichert ist. Darüber hinaus dürfen keine Zweifel an der Leistungsbe-
reitschaft des Verpflichtungsgebers bestehen (siehe auch Nummer 2.3.4.2).  
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68.1.2.4 Bei einem auf Dauer angelegten Aufenthalt im Bundesgebiet haben der Dritte oder der 
Ausländer insbesondere nachzuweisen, dass für die Dauer des Aufenthalts des Auslän-
ders ausreichende Kranken- und Pflegeversicherungen bestehen. Sie müssen auf Grund 
ihrer finanziellen Verhältnisse in der Lage sein, die anfallenden Versicherungsbeiträge 
regelmäßig zu leisten.  

 
68.1.2.5 Will im Zusammenhang mit der Erteilung eines Visums für einen Kurzaufenthalt ohne 

Erwerbstätigkeit bis zu drei Monaten ein Dritter eine Verpflichtungserklärung abgeben 
und haben die für die Entgegennahme der Erklärung zuständigen Behörden auf Grund 
vorhandener Erkenntnisse keine begründeten Zweifel an seiner finanziellen Leistungs-
fähigkeit (z. B. langwährender verfestigter Aufenthalt, unveränderte Einkommensver-
hältnisse seit der letzten Verpflichtungserklärung), ist die finanzielle Leistungsfähigkeit 
regelmäßig glaubhaft gemacht. In diesen Fällen der Kurzaufenthalte ist eine Abklärung 
der Wohnraumverhältnisse des Verpflichtungsgebers grundsätzlich nicht erforderlich. 
Die Auslandsvertretung hat in diesen Fällen die Feststellungen der Ausländerbehörde 
(Bestätigung der Unterschrift, Glaubhaftmachung bzw. Nachweis der Leistungsfähig-
keit) bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

 
68.1.2.6 Die Verpflichtungserklärung eines Ausländers, der sich im Bundesgebiet aufhält, aber 

keinen Aufenthaltstitel besitzt, ist regelmäßig keine ausreichende Sicherung des Le-
bensunterhalts. Besitzt der Dritte lediglich einen befristeten Aufenthaltstitel, kann die 
Verpflichtungserklärung nur herangezogen werden, wenn der beabsichtigte Aufenthalt 
des Ausländers den der Geltungsdauer des befristeten Aufenthaltstitels nicht übersteigt. 
Der Besitz eines befristeten Aufenthaltstitels genügt zudem nur dann, wenn die Auslän-
derbehörde davon ausgehen kann, dass der Dritte für die vorgesehene Aufenthaltsdauer 
des Ausländers im Bundesgebiet bleibt. 

 
68.1.2.7 Besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Dritten sind zu stellen, wenn er 

in früheren Fällen eine Verpflichtungserklärung nicht erfüllt oder er sich wegen unrich-
tiger Angaben gemäß § 95 Absatz 2 Nummer 2 strafbar gemacht hat. Entsprechende 
Nachweise sind erforderlich, wenn der Ausländer während eines früheren Aufenthalts 
im Bundesgebiet öffentliche Mittel in Anspruch genommen hat oder an seiner Rück-
kehrbereitschaft berechtigte Zweifel bestehen. 

 
68.2 Verfahren 
 
68.2.1.1.1 Für die Abgabe der Verpflichtungserklärung ist das vorgeschriebene bundeseinheitliche 

Formular in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Vor der Abgabe der Ver-
pflichtungserklärung ist der Dritte auf die Freiwilligkeit seiner Angaben und Nachweise, 
auf den Umfang und die Dauer der eingegangenen Verpflichtungen hinzuweisen und 
nachweisbar zu belehren, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein 
können (vgl. § 95 Absatz 2 Nummer 2). Angaben über die Einkommens-, Vermögens- 
und Wohnverhältnisse des Dritten (Einlader), die im Rahmen der Verpflichtungserklä-
rung erforderlich sind, dürfen dem Ausländer (Eingeladenen) nicht zugänglich gemacht 
werden. Die Unterschrift des verpflichteten Dritten ist amtlich zu beglaubigen. 

 
68.2.1.1.2 Auf das „Bundeseinheitliche Merkblatt zur Verwendung des bundeseinheitlichen For-

mulars der Verpflichtungserklärung zu § 68 i. V. m. § 66 und § 67 AufenthG“ in der je-
weils gültigen Fassung wird verwiesen.  

 
68.2.1.2.1 Die Verpflichtungserklärung eines Dritten, der im Bundesgebiet lebt, ist grundsätzlich 

gegenüber der für den vorgesehenen Aufenthaltsort im Bundesgebiet zuständigen Aus-
länderbehörde abzugeben. Sofern der Dritte in dem Bezirk einer anderen Ausländerbe-
hörde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nimmt diese die Verpflichtungserklärung 
und die erforderlichen Nachweise im Wege der Amtshilfe entgegen und leitet sie unver-
züglich der zuständigen Ausländerbehörde zu. Die Verpflichtung des Dritten erfüllt nur 
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dann die Voraussetzungen des gesicherten Lebensunterhalts, wenn er die übernommene 
Verpflichtung aus eigenem Einkommen oder sonstigen Mitteln im Bundesgebiet erfül-
len kann, da eine Vollstreckung nur im Inland erfolgen kann. Eine Vollstreckung im 
Ausland ist im Erstattungsfall grundsätzlich nicht möglich. Die Ausländerbehörde hat 
sich von der Bonität des Verpflichtungserklärungsgebers zu überzeugen. Auf Nummer 
68.1.2.2 wird hingewiesen. Die Realisierung des öffentlich-rechtlichen Erstattungsan-
spruchs erfolgt nach den Vorschriften des VwVG. 
 

68.2.1.2.2 Die Verpflichtungserklärung eines Dritten, der im Ausland lebt, nimmt die für den ge-
wöhnlichen Aufenthalt des sich Verpflichtenden zuständige Auslandsvertretung entge-
gen (siehe Nummer 68.1.2). Die Mehrfertigung der Verpflichtungserklärung (mit Origi-
nalunterschriften) ist zu den Akten der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung 
zu nehmen.  

 
68.2.1.3 Ist die Verpflichtungserklärung zur Vorlage in einem Visumverfahren bestimmt und ist 

sie gegenüber der Ausländerbehörde abgegeben worden, hat der Ausländer das Original 
der Verpflichtungserklärung bei der zuständigen Auslandsvertretung mit dem Visuman-
trag vorzulegen. Wird das Visum erteilt, händigt die Auslandsvertretung dem Ausländer 
das Original der Verpflichtungserklärung zum Zwecke der Vorlage bei der Grenzbehör-
de im Rahmen des Grenzübertritts aus. 

 
68.2.2 Die Forderung auf Grund einer Verpflichtungserklärung ist nach Maßgabe des VwVG 

vollstreckbar. Danach hat grundsätzlich ein Leistungsbescheid durch den Leistungsträ-
ger zu ergehen (§ 3 Absatz 2 Buchstabe a) VwVG), dem dann die Anordnung der Voll-
streckung folgt, wobei allerdings weder Bestandskraft noch Sofortvollzug des Leis-
tungsbescheids für die nachfolgende Einleitung der Vollstreckung durch Vollstre-
ckungsanordnung erforderlich sind (vgl. § 3 Absatz 2 Buchstabe c) VwVG). Das Prinzip 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und das Gebot, bei Aufstellung und Vollzug des 
Haushaltsplans die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (vgl. 
§ 6 Absatz 1 HGrG), verlangen von der Verwaltung, die ihr zustehenden Forderungen 
regelmäßig durchzusetzen. Somit ist der Verpflichtete i. d. R. (etwa bei privaten Be-
suchsaufenthalten) durch Leistungsbescheid zur Erstattung heranzuziehen, ohne dass 
Raum für Ermessenserwägungen besteht. Bei atypischen Gegebenheiten ist demgegen-
über im Wege des Ermessens zu entscheiden, in welchem Umfang der Anspruch geltend 
gemacht werden soll. 

 
68.2.3 Die Geltendmachung des (öffentlich-rechtlichen) Erstattungsanspruchs obliegt nicht der 

Ausländerbehörde, sondern dem Leistungsträger, der dem Ausländer Leistungen ge-
währt. 

 
68.3 Unterrichtungspflicht der Auslandsvertretung 
 
 Wird im Visumverfahren eine Verpflichtungserklärung abgegeben, ist dies von der 

deutschen Auslandsvertretung (§ 71 Absatz 2) der zuständigen Ausländerbehörde un-
verzüglich mitzuteilen. Auf Grund der entsprechenden Mitteilung kann sie ihrer Unter-
richtungs- und Auskunftspflicht nach § 68 Absatz 4 im Leistungsfall nachkommen und 
der Verpflichtungsgeber kann haftbar gemacht werden.  

 
68.4 Unterrichtungs- und Auskunftspflicht der Ausländerbehörde 
 

Nach § 68 Absatz 4 besteht eine Unterrichtungs- und Auskunftspflicht der Ausländerbe-
hörde gegenüber dem Leistungsträger, dem auf Anforderung, bei Kenntnis von Sozial-
leistungsbezug von Amts wegen, die Mehrfertigung der Verpflichtungserklärung über-
sandt wird. Die Ausländerbehörde hat zudem zu prüfen, ob wegen der Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel eine für die Erteilung, die Verlängerung oder die Bestimmung der 
Geltungsdauer des Aufenthaltstitels wesentliche Voraussetzung entfallen ist und ob auf-
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